
Feuerwehrvereins
„Florian Bad Kleinen“ e.V.

Die Mitgliederversammlung erlässt gemäß § 7 der Satzung des Vereins folgende

Geschäftsordnung Finanzen

Artikel 1
Mitgliedsbeiträge

Die Mitgliedsbeiträge für Mitglieder des Vereins betragen monatlich 1,00 Euro, sodass sich ein 
Jahresbetrag von 12,00 Euro ergibt. Ein höherer Beitrag ist möglich.
Die Beiträge sind beim Kassenwart im jeweiligen Kalenderjahr, spätestens jedoch bei der 
Mitgliederversammlung zu bezahlen.

Artikel 2
Spendenbescheinigungen

Spendenbescheinigungen stellt nur der Kassenwart aus. Unterschriftsberechtigt sind die 
Vorstandsmitglieder. Die Spendenbescheinigungen müssen von zwei Vorstandsmitgliedern nach
Erhalt der Geld- oder Sachspende unterschrieben werden. Von jeder Bescheinigung ist eine 
Kopie anzufertigen und in den Unterlagen abzuheften.

Diese Geschäftsordnung wurde am 01.12.2007 erlassen und tritt am Tage ihrer Ausfertigung in 
Kraft.

Bad Kleinen, den 01.12.2007

Siegfried Friese Karl-Heinz Meier Marion Stasiak
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzende  
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